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Grundhafte Erneuerung der Bitzenstraße 
 
Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden vom 09.11.2017, TOP 4 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Frau Ortsvorsteherin Koch-Michel fragte in Ihrer o.g. Sitzung nach den Regularien der Beteili-
gung von Ver- und Entsorgungsunternehmen an den Kosten einer grundhaften Straßenerneue-
rung im Zuge von koordinierten Maßnahmen. 

Dem Grunde nach tragen die Ver- und Entsorgungsunternehmen die Kosten für die Herstellung 
und Verfüllung des Leitungsgrabens. Die Kosten für die (Wieder-)Herstellung der Straßende-
cke (Unter- und Oberbau) verteilen sich dann nach dem in Anspruch genommenen Flächen-
anteil (Länge x Breite des Leitungsgrabens).  

In der Praxis lässt sich dies i. d. R. nicht zentimetergenau trennen. Um aufwändige Abgren-
zungsvermessungen und Aufwandsermittlungen zu vermeiden, wurden für diese Fälle bereits 
im Jahr 2006 mit den Mittelhessischen Wasserbetrieben und der Stadtwerke Gießen AG 
Grundlagen des Abrechnungsverfahrens vertraglich geregelt. Danach wird unter Zugrundele-
gung der DIN 1610 und der DIN 4124 die Baugrubenbreite bzw. Mindestgrabenbreite in 
Abhängigkeit des Durchmessers des Kanals oder der Versorgungsleitungen ermittelt und an-
hand von notwendigen technischen Zuschlägen die resultierende Grabenbreite festgelegt, die 
das Unternehmen an dem Aufbau der Fahrbahnbefestigung zu übernehmen hat.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Stadtrat        
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